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Regeste

Verweigerung der unentgeltlichen Rechtspflege | Übrige Fälle und Geschäfte

Erwägungen

E. 1
Der Entscheid, mit welchem die unentgeltliche Rechtspflege ganz oder teilweise abgelehnt
wird, kann mit Beschwerde innert zehn Tagen angefochten werden (Art. 121 ZPO i. V. m.
Art. 319 lit. b Ziff. 1 und Art. 321 Abs. 2 ZPO). Der angefochtene Entscheid ging den
Beschwerdeführern am 30. Mai 2025 zu (RG- act. II.3-4). Die Eingabe vom 7. Juni 2025
(Datum Poststempel; Datum Eingang: 11. Juni 2025) erfolgte rechtzeitig. Das vorliegende
Urteil ergeht in einzelrichterlicher Kompetenz der Vorsitzenden der zweiten Zivilkammer
aufgrund des im Hauptverfahren betroffenen Rechtsgebiets (Art. 7 Abs. 2 lit. b EGzZPO

E. 3
Eine Person hat Anspruch auf unentgeltliche Rechtspflege, wenn sie nicht über die
erforderlichen Mittel verfügt, um den Prozess zu finanzieren und ihr Rechtsbegehren nicht
aussichtslos erscheint (Art. 117 lit. a und b ZPO). Als aussichtslos erscheinen
Rechtsbegehren, deren Gewinnaussichten beträchtlich geringer sind als die Verlustgefahren
und daher nicht mehr als ernsthaft bezeichnet werden können (RÜEGG/RÜEGG, in:
Spühler/Tenchio/Infanger [Hrsg.], Basler Kommentar, Schweizerische
Zivilprozessordnung, 4. Aufl. 2024, Art. 117 N. 18).

E. 3.1
Die Vorinstanz erwog im angefochtenen Entscheid, dass die Beschwerdeführer aufgrund
ihrer finanziellen Situation nicht in der Lage seien, neben dem notwendigen
Lebensunterhalt für sich für die erforderlichen Prozesskosten aufzukommen, womit eine
zivilprozessuale Bedürftigkeit zu bejahen sei. Zur Sache führte sie zusammengefasst aus,
ein Begehren um eine (zweite) Erstreckung nach den Vorgaben von Art. 273 Abs. 2 lit. b
OR sei nicht erfolgt. Einem solchen Gesuch wäre denn auch der Ausschluss von weiteren
Erstreckungen gemäss dem Vergleich vom 24. November 2023 entgegengestanden.
Alsdann hätten die Beschwerdeführer nicht nachgewiesen, seit dem Vergleichsabschluss
irgendwelche Suchbemühungen getätigt zu haben, so dass auch unter diesem Titel kein
Anspruch auf Zweiterstreckung bestehe. Das Mietverhältnis gelte daher gemäss dem
gerichtlichen Vergleich vom 24. November 2023 als per 30. April 2025 aufgelöst und die
Beschwerdeführer hätten das Mietobjekt zu verlassen. Schliesslich trete die Vermieterin
den Beschwerdeführern im Ausweisungsverfahren nicht hoheitlich, sondern als
Privatsubjekt gegenüber. Die Vermieterin treffe daher keine Verpflichtung, den
Beschwerdeführern das Mietobjekt aufgrund deren finanziellen Schwierigkeiten weiter zur
Verfügung zu stellen. Entsprechend seien die Gewinnaussichten der Beschwerdeführer im



Hauptverfahren betreffend Mieterausweisung im Verfahren nach Art. 257 ZPO wesentlich
geringer als die Verlustgefahren und könnten kaum als ernsthaft bezeichnet werden. Das
Gesuch um unentgeltliche Rechtspflege sei daher abzuweisen (act. B.1). Wie einleitend
angeführt, hiess die Vorinstanz denn auch mit Entscheid vom gleichen Tag das
Ausweisungsgesuch der D._____ gut und

E. 3.2
Die Beschwerdeführer monieren in ihrer Beschwerde primär, die Vorinstanz habe ihr
Gesuch um unentgeltliche Rechtspflege abgewiesen, obschon sie nicht über die
erforderlichen finanziellen Mittel verfügen würden, um Gerichtskosten und
Parteientschädigungen zu bezahlen. Zudem tätigen sie ausführliche Vorbringen zu ihrer
Mittellosigkeit (act. A.1). Damit vermögen sie dem angefochtenen Entscheid nichts
entgegenzuhalten. Sie übersehen, dass auch die Vorinstanz ihre Mittellosigkeit im Sinne
von Art. 117 lit. a ZPO bejahte. Was die Parteientschädigung anbelangt, so bleibt
anzumerken, dass die unentgeltliche Rechtspflege beim Unterliegen im Prozess ohnehin
nicht davon befreit, der Gegenpartei die Parteientschädigung zu bezahlen (Art. 118 Abs. 3
und Art. 122 Abs. 1 lit. d ZPO).

E. 3.3
Weiter bringen die Beschwerdeführer im Wesentlichen vor, die Vorinstanz habe die
Ausweisung angeordnet, obschon sie als 5-köpfige Familie keine neue Wohnmöglichkeit
hätten und in der Schweiz Wohnungsmangel herrsche. Zudem sei die Vorinstanz darüber in
Kenntnis gewesen, dass die Vermieterin das Mietobjekt sanieren lassen wolle, mithin keine
Nachmieter bestünden. Ebenso wisse die Vor- instanz um ihre prekäre finanzielle Lage
samt öffentlich-rechtlicher Unterstützungsbedürftigkeit (act. A.1). Auch diese Vorbringen
vermögen am angefochtenen Entscheid nichts zu ändern. Die Vorinstanz erwog zutreffend,
dass das Mietverhältnis zwischen der D._____ und den Beschwerdeführern gültig per 30.
April 2025 endete. Dies nachdem sich die Gemeinde und die Beschwerdeführer vor
Regionalgericht Surselva mit Vergleich vom 24. November 2023 auf eine einmalige und
ausschliessliche Erstreckung bis zum 30. April 2025 geeinigt hatten. Gemäss Vergleich war
mithin eine weitere (zweite) Erstreckung ausdrücklich ausgeschlossen. Die von den
Beschwerdeführern angeführten Gründe, weshalb ihnen das Verlassen des Mietobjektes bis
zum 30. April 2025 weder möglich noch zumutbar gewesen sei resp. auch bis auf Weiteres
nicht sei, waren von Anfang ungeeignet, die Ausweisung im Verfahren um Rechtsschutz in
klaren Fällen abzuwenden. Damit waren die Erfolgschancen der Beschwerdeführer mit der
Vorinstanz von Anfang an als beträchtlich geringer als ihre Verlustgefahren einzustufen.
Sie konnten deshalb kaum als ernsthaft bezeichnet werden.

E. 3.4
Nach dem Gesagten qualifizierte die Vorinstanz das Begehren der Beschwerdeführer im
Hauptverfahren zu Recht als aussichtslos im Sinne von Art. 117 lit. b ZPO, weshalb sie für
sich keinen Anspruch auf unentgeltliche Rechtspflege für das erstinstanzliche Verfahren
ableiten konnten.

E. 4
/ 7 verpflichtete die Beschwerdeführer, das Mietobjekt zu verlassen (Proz. Nr. 135-
2025-198).

E. 5



Insgesamt erweist sich die Beschwerde demnach als offensichtlich unbegründet, weshalb
sie abzuweisen ist.

E. 6
/ 7

E. 6.1
Die Beschwerdeführer beantragten die Bewilligung der unentgeltlichen Rechtspflege auch
im vorliegenden Beschwerdeverfahren (act. A.1). Da sich ihre Beschwerde indes, wie oben
aufgezeigt, als aussichtslos im Sinne von Art. 117 lit. b ZPO erweist, ist das Gesuch um
Gewährung der unentgeltlichen Rechtspflege für das vorliegende Beschwerdeverfahren
abzuweisen. Weiterungen, namentlich zur Mittellosigkeit der Beschwerdeführer (vgl. Art.
117 lit. a ZPO), erübrigen sich.

E. 6.2
Die Gerichtsgebühr für das Beschwerdeverfahren, d. h. für die Beurteilung der
Verweigerung der unentgeltlichen Rechtspflege durch die Vorinstanz, ist in Anwendung
von Art. 12 Abs. 2 und Art. 15 Abs. 1 VGZ (BR 320.210) in Verbindung mit Art. 38 Abs. 3
GOG sowie unter Berücksichtigung des wegen des Parallelverfahrens ZR2 25 24
reduzierten Aufwands auf CHF 100.00 festzusetzen (vgl. BGE 137 III 470 E. 6.5.3 ff.). Die
Gerichtskosten sind ausgangsgemäss den Beschwerdeführern je zur Hälfte aufzuerlegen
(Art. 106 Abs. 1 und Abs. 3 ZPO; BGE 118 II 164 E. 2b). Parteientschädigungen sind keine
zuzusprechen.

E. 6.3
Für den Antrag der Beschwerdeführer, wonach sämtliche Prozesskosten der D._____ in
Bezug auf die unentgeltliche Rechtspflege aufzuerlegen seien (act. A.1, S. 1), bestand
mangels Parteistellung derselben im vorliegenden Beschwerdeverfahren im Übrigen von
vornherein kein Raum (vgl. Urteil des Bundesgerichts 5A_381/2013 vom 19. August 2013
E. 3.2; ferner BGE 139 III 334 E. 4.2). Bemerkt sei zudem, dass den Beschwerdeführer für
das erneute Gesuch um unentgeltliche Rechtspflege ohnehin keine Prozesskosten anfallen
(vgl. Art. 119 Abs. 6 ZPO).

E. 7
/ 7 Es wird erkannt:
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